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Bekanntmachung
Anmerkung:  Auch Felle, die von gefallenen oder aetöteten Tieren

stammen, sind von de« Bekanntmachung betroffen. geroieien

1Znlü » di (ches GefSür ?!

voll,
■8 T
Deze,
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Kirc

(Nr. L. 111/11. 16. K. R. A.),
betreffend Beschlagnahme, Behandlung, Ver¬
wendung und Meldepflicht von rohen Kalb¬
fellen, Schaf-, Lamm- und Ziegenfellen, sowie

von Leder daraus.
B - m SO. Dezember 1916.

• r. Bekanntmachung wird auf Ersuchen des Kö-
mgltchen Kriegsmmlsteriums hiermit zur allgemeinen Kenntnis
gebracht mrt dem Bemerken, daß, soweit nicht nach den allqe-

. meinen Strafgesetzen höhere Strafen verwirkt sind, jede Zuwider¬
er v, Handlung gegen die Beschlagnahme -Vorschriften nach 5 6 der
Serdr Bekanntmachungen über die Sicherstellung von Kriegsbedarf
it Ai vom 24 . Jum 1915 , vom 9. Oktober 1915 und vom 25 No-

»tmbtr  1915 (Reichs-Gesetzbl. S . 357, 645 und 778) und vom
U . September 1916 (Reichs-Gesetzbl. S . 1019)*) _ und jede
Zuwiderhandlung gegen die Meldepflicht und Pflicht zur Füh¬
rung emes Lagerbuchs nach § 5 der Bekanntmachungen über
Vorratserhebungen vom 2 Februar 1915, vom 3. September
1915 und vom 21 . Oktober 1915 (Reichs-Gesetzbl. S . 54 549

>ern> Hn . 84 )**) bestraft wird . Auch kann der Betrieb des
Handelsgewerbes gemäß der Bekanntmachung zur Fernhältunq

w. vom Handel vom W . September 1915
^n ^ smeichs-Gesetzbl. S . 603) untersagt werden.

8 1.
Bon tet  Bekanntmachung betroffene Gegenstände.

Von dieser Bekanntmachung werden betroffen:
H a) alle Kalbfelle (auch Fresserfelle) ;
I b) alle Schaft und Lammfelle;

^ C>  fäc )? iC9CnfCße(<,UĈ a3°Cf*’ ^ eberlin«§=> Kitz- und Zickel-
cl) alle aus militärischen Schlachtungen stammenden sowie alle

m den besetzten Gebieten und in den Etappen - und Opera -» i
tronsgebieten gewonnenen Felle der unter a, b, und c ge¬
nannten Arten jebcn Gewichts mit Ausnahme der Felle

8 2.

oerw
oerw

w
ffalle
t,

8 o

» -Ichl- , « atz« e M  in,ä »»i, « c„ « efsuo«
l ’ b "Nb c aufgeführten Felle aus dem

hi-rmit b-sch,- W ^ ’Üi «" --- -»-i '- ' -" - -- - rd-n
§ 3.

fcls
er
zog«
ket
Nacb

. *) ^ it Gefängnis bis zu einem Jahre oder mit Geldstrafe bi«
Lasen m?w.r?t sind"bfftraft? O“0meintn  Strafgesetzen höhere

2. wer unbefugt einen beschlagnahmten Gegenstand beiseiteschafft, beschädiat
L ssäsSm ?“ * A -ftse

’• S 5ÄÄ & ‘Äe3, !’* ,w,h ■“
4. wer den erlassenen Ausführungsbestimmungen zuwiderhandelt

vorsätzlich die Auskunft, zu der er auf Grund dieser Berordnuna ver-
vslichtet rst, nickt in der gesetzten, Frist erteilt oder wissentlich unrichstge^ der
unvollständlge Angaben macht, wird mit Gefängnis bis zu sechs Monaten oder■ sa "Ät■ss*TS stsn&r&s

MV fnhrf/iffii» StA

Wirkung der Beschlagnahme.
Dre Beschlagnahme hat die Wirkung, daß di. Vornahme von

berührten Gegenständen oerboten
L *> Verfügungen über diese nichtig sind,

soweit sie nicht auf Grund der folgenden Anordnungen oder etwa
.̂ sehender Anordnungen erlaubt werden . Den rechtsqe-

schaftlichen Verfügungen stehen Verfügungen gleich die im Wege
der Zwangsvollstreckung oder Arrestvollziehung folgen

§ 4.
Veräutzerrmgserlaubnis.

nie - 5̂5 ^ ^ °9nahme ist die Veräußerung oder Lieferung
II? ’i? 6" Falles , soweit es nicht aus militärischen Schlacht?

ungen stammt , m folgenden Fällen erlaubt ^ ^
3)  Schlächter der Mitglied einer Häuteoerwer-

tllngs -Verermgung oder ihr seit spätestens 1. Zuli 1916 als
J vertraglich verpflichtet ist, an diese Häuteoerwer-
tungs -Vereungung bei gesalzenen Fellen innerhalb zweier

b-r trockenen Fellen innerhalb acht Wochen ^ n7ch
der Schlachtung oder dem Fallen ; ^

b) von einem Schlächter , der nicht Mitglied einer Häutever-
ÄÄST ? tft  ° bf ^ " 'chl seit spä§ stens 1.
Ä ^ Elnlleferer vertraglich verpflichtet ist, an einen

„ ST ”'] " 0 b ' i M, -« " r - »-n innerhalb 5
°trockenen  Fellen innerhalb acht Wochen nach

der Schlachtung oder dem Fallen ; ^ Q
C)  der . in dem betreffenden

Monat . über 1 000 der von dieser Bekanntmachung betrof-
All - angesammelt hat, an einen zugelaffenen Groß-

^dler ^ ), ledoch spätestens am fünfzehnten Tage des
m °n °.s vorangegangenen Kalende

d) *5 S" bem ^reffenden Monat höchstens
2 der von dieser Bekanntmachung betroffenen Felle an-

an emen zugelassenen Großhändler oder
einen anderen Händler (Sammler ), jedoch spätestens am
fünfzehnten Tage des Monats für das innerhalb des vor¬
angegangenen Kalendermonats gesammelte Gefälle;

e) ®® n ^ ^H ^uteverwertungs -Vereinigung , die einem Verband
2f n , ^ a.u4tet,ecroett.un9§=sö*rcmi9un9en angehört , an diesen
Verband ; von eurer Häuteverwertungs -Vereinigung , die
keinem Verband angehort , an einen zugelaffenen Großhänd-
5-8 E Fallen jedoch spätestens am fünfzehnten Tage
des Monats für das innerhalb des vorangegangenen Kä-
lendermonats gesammelte Gefälle; a 9 a
von entern Verband von Häuteverwertungs -Vereinigungen

S iÄren °uStefÄ fiö l,ot8efd,l'iebtt,tn  L-gerbücher emzurichten
tt)



oder von einem zugelassenen Großhändler an die Sammel¬
stelle (§ 5), jedoch spätestens am fünfundzwanzigften Tage
des Monats für das bis zum fünfzehnten Tage desselben
Monats gesammelten Gefälle;

8 ) von der Sammelstelle an die Verteilungsstelle (8 5) , jedoch
spätestens am fünften Tage des Monats für das bis zum
fünfundzwangzigsten Tage des Vormonats gesammelte Ge¬
fälle;

h) von der VerteilungSstelle ( 8 5 ) an die Gerbereien.
Diese Veräußerungen oder Lieferungen sind nur erlaubt,

wenn die Berufsschlächter und alle Händler Bücher führen , aus
denen folgendes ersichtlich ist:

beim Berufsschlächter : Tag der Schlachtung oder des Fül¬
lens , Empfänger , Tag der Ablieferung , Anzahl und Art
der Felle;

bei den « eiteren Lieferungsstufen bis zum Verband vontäuteverwertungs-Vereinigungen oder zum zugelassenenroßhändler einschließlich : Lieferer und Empfänger , Tag
der Einlieferung und der Weiterlieferung , Anzahl und
Art der Felle ; die Schlachtart , sofern sie von der im § 6
Ziffer 1b angegebenen abweicht ; ferner die Mängel und
bei gesalzenen Fellen die Nummern.

Jede andere Art der Veräußerung oder Lieferung von be¬
schlagnahmten Fellen ist verboten , insbesondere der Ankauf (zur
Eingerbung ) durch die Gerbereien von einer anderen Stelle als
der Verteilungsstelle.

§ 5.
Gammelstelle und BerteilungSstette.

Sammelstelle für beschlagnahmte Häute und Felle ist die
Deutsche Rohhaut -Aktiengesellschaft in Berlin W 8, Behren¬
straße 28.

Verteilungsstelle ist die Kriegsleder -Aktiengesellschaft in
Berlin W 9, Budapesterstraße 11/12.

§ 6.
Behandlung »er Felle bis zur Ablieferung

an den Gerber.
Die Erlaubnis zur Verfügung über die beschlagnahmten

Felle ist ferner davon abhängig , daß die folgenden Vorschriften
beobachtet werden oder worden sind:
1. a) Die von der Beschlagnahme betroffenen Felle sind beim

Abziehen sorgfältig zu behandeln,
b) Kalbfelle müssen fleischfrei , ohne Kopf ( die ganze Kopfhaut

unmittelbar hinter den Ohren abgeschnitten ) , ohne Schweif¬
bein und kurzfüßig abgeschlachtet werden . Schaf - , Lamm-
und Ziegenfelle müssen fleischfrei , mit Kopf , ohne Horn,
ohne Knochen , ohne Beine , mit Schweis abgeschlachtet
werden.

Kalbfelle , Schaf - , Lamm - und Ziegenfelle abweichender
Schlachtart dürfen noch 3 Monate nach Inkrafttreten der
Bekanntmachung bei Jnnehaltung des im § 4 vorgeschrie¬
benen Lieferungsweges und der in demselben Paragraphen
vorgeschriebenen Fristen veräußert und abgeliefert werden,

c) Die von Mitgliedern oder Einlieferern einer Häuteverwer-
tungs -Vereinigung abgeschlachteten Kalbfelle , Schaf - und
Lammfelle sind nach Entfernung etwa noch anhaftender
Fett - und Fleischteile und nach dem Erkalten (vor dem
Salzen ) zu wiegen . Die Gewichtsfeststellung hat nach Mög¬
lichkeit durch einen vereidigten Wiegemeister in Grenzen von
je 0,1 kg . zu erfolgen . Das durch Wiegen ermittelte Ge¬
wicht ist bei diesen Fellen in unverlöschlicher Schrift (z. B.
auf einer an dem Fell zu befestigenden Blech - oder Holz¬
marke , durch Stempeldruck oder geeigneten Tintenstift ) zu
vermerken . Gleichzeitig ist das Gewicht etwa anhaftenden
Dunges fachmännisch zu schätzen.

Diese Felle sind sogleich nach dem Wiegen , spätestens
aber innerhalb 24 Stunden nach dem Fallen vom Verwah¬
rer sorgfältig zu salzen.

cl) Kalb - , Schaf - , und Lammfelle , die nicht von Mitgliedern»
oder Einlieferern einer Häuteverwertungs -Vereinigung ab¬
geschlachtet sind , müssen , falls sie nicht innerhalb 24  Stunden
nach dem Abziehen gesalzen werden können , unverzüglich
getrocknet werden.

Ziegenfelle sind in jedem Falle zu trocknen . Die zu
trocknenden Felle sind unverzüglich nach dem Abziehen mit
der Fleischseite nach außen möglichst in Zugluft und jeden¬
falls vor Nässe geschützt so anfzuhängen , daß alle Stellen
des Felles gut trocknen können,

e) Jeder Verwahrer hat die Felle pfleglich zu behandeln imb
sie nach Art und Klassen getrennt zu halten.

2 . a) Jeder Händler ( Sammler ) hat bei Lieferung an einen zn-
gelassenen Großhändler bis zum fünfzehnten Tage jedes
Monats eine Liste für das von ihm im vorhergehenden
Monat gesammelte Gefälle nebst einer Rechnung darüber
an den zugelassenen Großhändler einzureichen , an den er
seine Ware liefern will.

b) Jede Häuteverwertungs -Vereinigung , die einem Verband
angehört , hat bis zum fünfzehnten Tage eines jeden Monats
eine Liste über das im vorhergehenden Monat von ihr ge¬
sammelte Gefälle nebst einer Rechnung darüber an diesen
Verband einzmeichen.

a ) Jede Häuteverwertungs -Vereinigung , die keinem Verbau
angehört , hat bis zum fünfzehnten Tage eines jeden Mona
eine Liste über das von ihr im vorhergehenden Monat a,
gesammelte Gefälle nebst einer Rechnung darüber an ein,
zugelassencn Großhändler einzureichen,

ci) Die Verbände von Häuteverwertungs -Vereinigungen u,
die zugelassenen Großhändler haben bis zum fünsundzwa,
zigsten Tage eines jeden Monats die Listen für das l>
einschließlich des fünfzehnten Tages desselben Monats z
meldet erhaltene Gefälle nebst einer Rechnung darüber
der von der Sammelstelle mit Genehmigung der Krieg
Rohstoff - Abteilung des Königlich Preußischen Kriegsmin
steriums vorgeschriebenen Form an die Sammelstelle einz
reichen.

8 7.
Meldepflicht.

Wer nach Maßgabe der § § 4 und G von der Veräußerung
erlaubnis keinen Gebrauch gemacht hat , hat über die in feine
Besitz befindlichen Felle der Meldestelle der Kriegs -Rohstoff -A
teilung für Leder und Lederrohstoffe , Berlin W . 9, Budapes
Straße 11 |12 , Meldung zu erstatten . Die Meldungen haben a
den vorgeschriebenen Vordrucken zu erfolgen , welche ordnung
gemäß auszufüllen sind . Die Vordrucke sind bei der Meldeste
der Kriegs -Rohstoff -Abteilung für Leder - und Lederrohstoffe a
zufordern . Die Meldungen sind bis zum fünfundzwanzigst .. v
Tage eines jeden Monats für den vergangenen Monat zu erstatte " ^

§ 8. j
Gefälle au « militärische « Schlachtungen , den Operation , >

Etappen - ot>et  besetzten feindlichen Gebieten . \
a) Die aus militärischen Schlachtungen (auch des Jnlandej ?

sowie die aus den besetzten feindlichen Gebieten stammend
Felle der im § 1 angegebenen Arten jeden Gewichts — n c
Ausnahme der im Eigentum der Kaiserlichen Marine l • t
findlichen Felle — sind beschlagnahmt ( einschl . der bere > ,
in Arbeit genommenen Felle ) . \ S)  ’

b) Die Ablieferung und Verwendung des von dem Absatz
dieses Paragraphen betroffenen Gefälles ist durch besonde ^
Vorschriften geregelt ; gestattet ist sein Bezug nur von b !

Verteilungsstelle . j
| Behandlung de« Gefälles beim Gerber.  z

8 9.
Behandlung der Felle « ach Ablieferung an den Gerb«

Trotz der Beschlagnahme bleibt di« Verarbeitung der o
den §§ 2 und 8 dieser Bekannnnachung betroffenen ' Felle
Leder , sowie die Verfügung über die hergestellten Erzeugnisse g
stattet , sofern die folgenden Vorschriften beobachtet werden ol
worden sind:

a) Die Verarbeitung der zugeteilten beschlagnahmten Fe
muß im eigenen Betriebe erfolgen.

b) Aus Kalbfellen dürfen mangels besonderer Ermächtigun
die bei der Meldestelle der Kriegs -Rohstoff -Abteilung j
Leder und Lederrohstoffe beantragt werden kann , nur t
unter Nr . 13 , 14 , 15 und 20 im § 3 der Bekanntmachu,
Nr . Ch . II 888/7 . 16 . K . R . A . aufgeführten Lederart
hergestellt werden.

e) Aus Lammfellen , die grün oder salzfrei 0,75 und m<
Kilogramm (trocken oder trocken gesalzen 0,4 und m«
Kilogramm ) wiegen , ferner aus Ziegen - , Bock-, Heberlingi
Kitz- und Zickelfellen , die trocken oder trocken gesalzen 0,
und mehr Kilogramm wiegen , und aus allen Schaffet
dürfen mangels besonderer Ermächtigung durch die Meid
stelle der Kriegs -Rohstoff -Abteilung für Leder und Led<
rohstoffe nur die unter Nr . 51 und 54 im § 3 der 3
kanntmachung Nr . Ch . II 889/7 . 16 . K . R . A . aufgeführt
Lederarten hergestellt werden.

d) Die Ablieferung des nach Buchstaben a , b und c diej
Paragraphen aus den beschlagnahmten Fellen , Blößen od
Spalten hergestellten Leders ist in folgenden Fällen erlaub

1 . von einer Gerberei an die für sie zuständige Gerb«
Vereinigung für Heeres - oder Marinebedarf;

2 . von einer Gerberei oder Gerbervereinigung auf u
' mittelbare Bestellung einer amtlichen Beschaffungsste

der deutschen Heeres - oder Marineverwaltuna «
diese Beschasiungsstelle;

3 . von einer Gerberei oder Gerbervereinigung entwei
unmittelbar oder über eine Zurichterei gegen ein
von einer amtlichen Beschaffungsstelle der deutsch
Heeres - oder Marineverwaltung bescheinigten »An
weis für beauftragte Lieferer " an diesen beauftragt«
Lieferer;

4 . auf Grund eines von der Meldestelle der Krieg
Rohstoff -Abteilung für Leder und Lederrohstoste au
gestellten Freigabescheines.

e) Anträge auf Freigabe sind unter Beachtung der folgend
Vorschriften vom Eigentümer oder Besitzer des beschllz
nahmten Leders an die Meldestelle der Kriegs -RohM
Abteilung für Leder und Lederrohstoffe , Berlin W. I
Budapester Straße 11/12 , bei welcher auch die VordruH
zu den Freigabeanträgen erhältlich sind , zu richten : !
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1. das Leder , dessen Freigabe beantragt wird , muß fertig
gegerbt sein;

2.  die Antragsteller haben nach Einreichung des Frei¬
gabeantrags das in diesem aufgeführte Leder so lange
zur Verfügung der Meldestelle zu halten , bis sie in
den Besitz des Freigabescheines gelangt sind ; sie dürfen
es auch an amtliche Beschaffungsstellen oder auf
Grund von Ausweise für beauftragte Lieferer nicht
ohne Zustimmung der Meldestelle veräußern;

3. freigegebenes Leder , das nicht innerhalb zweier Mo¬
nate (gerechnet vom Datum des Freigabescheines ) zur
Verwendung für Privatzwecke oder den mittelbaren
Bedarf der Kriegsindustrie veräußert und abgeliefert
worden ist, ist der Beschlagnahme wieder verfallen,
ebenso dasjenige freigegebene Leder, das ohne Zu¬
stimmung der Meldestelle in Leder anderes Art um¬
gewandelt wird;

4. freigegebenes Leder darf ohne Zustimmung der Melde-
stelle weder an amtliche Beschaffungsstellen der Heeres¬
oder Marineverwaltung noch an beauftragte Lieferer
derselben zur Verwendung für Kriegslieferungen ver¬
äußert werden . Die Gerbereien, Gerbervereinigungen
und Zurichtereien haben beim Verkauf freigegebenen
Leders ihre Abnehmer auf diese Vorschrift hinzuweisen.

!) Vorbedingung für alle nach Buchstaben cl und e dieses
Paragraphen erlaubten Veräußerungen ist, daß die in der
Bekanntmachung Nr . Ch . II. 888/7 . 16. K R . 21. festge-
setzten oder bei Erteilung der Herstellungserlaubnis oder des
Auftrags der amtlichen Beschaffungsstellen vorgeschriebenen
Preise nicht überschritten werden.

Die Bedingung gilt nicht für erlaubte Verkäufe frei¬
gegebenen Leders nach dem Ausland innerhalb der Gel-

.tungsdauer der Ausfuhrbewilligung .j
g) Die verarbeitenden Firmen habe alle von der Meldestelle

der Kriegs -Rohstoff -Abteilung für Leder und Lederrohstoffe
oder auf deren Anweisung von der Kriegsleder Aktienge¬
sellschaft oder der Geschäftsstelle des Ueberwachungsaus-
schusses der Lederindustrie geforderten Angaben unverzüg¬
lich zu erstatten , soweit sie mit den erlassenen Anordnungen
zusammenhängen.

8 10.
Meldepflicht.

Diejenigen in den Besitz eines Kerbers gelangten Felle,
welche von den §§ 2 und 8 dieser Bekanntmachung betroffen
werden , unterliegen , sofern ihre Einarbeitung nicht innerhalb
eines Monats gemäß den Bestimmungen des 8 9 erfolgt ist,
eider Meldepflicht . Die Meldungen sind innerhalb einer Woche
nach Ablauf der für die Einarbeitung bestimmten Frist von
einem Monat an die Meldestelle der Kriegs -Rohstoff-Abteilung
für Leder und Lederrohstoffe in Berlin W 9, Budapester Straße
11/12 , auf den dort erhältlichen Vordrucken zu erstatten.

8 11.
Ausländisches Gefälle

Für alle im § 1 unter a, b und c bezeichneten Felle , die
aus dem Ausland eingeführt sind, gelten, soweit sie nicht be¬
sonders beschlagnahmt oder von der Verteilungsstelle bezogen
sind, nur folgende besonderen Anordnungen:

a) Meldepflicht.
Die eingeführten Felle unterliegen einer Meldepflicht

an die Meldestelle der Kriegs -Rohstoff-Abteilung für Leder
und Lederrohstoffe , Berlin W 9, Budapester Straße 11/12,
von der Vordrucke für die Meldung anzufordern sind.

Zur Meldung verpflichtet ist jeder Gerber innerhalb
einer Woche nach Eingang von ausländischen Fellen bei
chm oder semem Lagerhalter . Andere Handel- oder ge¬
werbetreibende Personen , Gesellschaften oder landwirtschaft¬
liche Betriebe , Kommunen , öffentlich- rechtliche Körperschaften
und Verbände , die ausländische Felle im Eigentum oder
Gewahrsam haben , sind nur meldepflichtig, sofern der Vor¬
rat mindestens 500 Felle beträgt und diese einen Monat
im Inland gelagert haben , ohne einer Gerberei zugeführt
zu snn . Die Meldung hat innerhalb einer Woche nach
Ablauf der Monatsfrist zu geschehen.

b) Lagerbuchführung.
Jeder Meldepflichtige von ausländischen Fellen hat

ein Lagerbuch zu führen , aus dem jede Aenderung in dem
Vorrat der meldepflichtigen Felle und ihre Verwendung
ersichtlich sein muß.

c) Behandlung des Gefälles.
Jeder Verwahrer ausländischen Gefälles , welcher den

Vorrat nicht pfleglich behandelt und übersichtlich lagert hat
die sofortige Enteignung zu gewärtigen.

Die besetzten Gebiete gelten nicht als Ausland im Sinne
dieses Paragraphen.

8 12.
Ausnahmen.

Die Meldestelle der Kriegs -Rohstoff-Abteilung für Leder
und Lederrohstoffe kann Ausnahmen von den Anordnungen
dieser Bekanntmachung gestatten. Anträge sind an diese Stelle,
Berlin W. 9, Budapestexstraße 11/12 , zu richten . Die Entschei¬
dung muß schriftlich erfslgen.

8 13.
Inkrafttreten.

Diese Bekanntmachung tritt mit dem 20. Dezember 1916
m Kraft . Gleichzeitig erlöschen die Bestimmungen der Bekannt¬
machung Rr . Ob . II. 111/7 . 16. K. R . A. insoweit , als sie sich
auf Kalbfelle (auch Frefferfelle) beziehen; im übrigen bleiben sie
in Kraft.

Fvankfnrt a . Mai « , den 20. Dezember 1916.
Stell ». Generalkommando de» 18. Armeekorp».

Bekanntmachung
(Nr . L. 700|11. 16. K. R . 31.),

betreffend Höchstpreise von Kalb-, Schaf-,
Lamm- und Ziegenfellen.

Uom 20 . Derembcr 1916.
Die nachstehende Bekanntmachung wird auf Grund des Ge¬

setzes über den Belagerungszustand vom 4. Juni 1861 , in Bayern
auf Grund des bayerischen Gesetzes über den Kriegszustand vom
5. November 1912 , in Verbindung mit der Allerhöchsten Verord¬
nung vom 61 . ^ uli 1914, mit dem Bemerken zur allgemeinen
Kenntnis gebracht, daß Zuwiderhandlungen gegen die Höchstpreis¬
bestimmungen nach Maßgabe des Gesetzes, betreffend Höchstpreise,
vom 4. August 1914 (Reichs-Gesetzbl. S . 339), in der Fassung vom
17. Dezember 1914 (Reichs-Gesetzbl. S . 516), und der Bekanntma¬
chungen über die Aenderung dieses Gesetzes vom 21. Januar
1915 (Reichs -Gesetzbl. S . 25) , vom 23. September 1915 (Reichs-
Gesetzbl. S . 603 ) und vom 23. März 1916 (Reichs -Gesetzbl. S.
183) bestraft werden *), sofern nicht nach den allgemeinen Straf¬
gesetzen höhere Strafen angedroht sind. Auch kann der Betrieb
des Handelsgewerbes gemäß der Bekanntmachung zur Fernhal¬
tung unzuverlässiger Personen vom Handel vom 23 . September
1915 (Reichs -Gesetzbl. S . 603) untersagt werden.

8 i.
Ko« der ^elrannntmachung betroffene Gegenstände.

Von dieser Bekanntmachung werden betroffen:
a)  alle Kalbfelle fauch Fresserfelle),
b) alle Schaf - und Lammfelle,
c) alle Ziegenfelle (auch Bock-, Heberliugs -, Kitz- und Zickelfelle),
cl) alle aus militärischen Schlachtungen stammenden sowie alle

in den besetzten Gebieten und in den Etappen - und Opera¬
tionsgebieten gewonnenen Felle der unter a,  b und c ge¬
nannten Arten jeden Gewichts mit Ausnahme der Felle
derjenigen Tiere , die Eigentum der Kaiser!. Marine sind.

Anmerkung : Auch Felle, die von gefallenen oder getöteten Tieren stammen,
sind von der Bekanntmachung betroffen.

8 3.
Höchstpreis.

a. Höchstpreis für rechtzeitig geliefertes Gefälle.
Rechtzeitig geliefertes Gefälle sind diejenigen Häute und

Felle , die nicht gemäß § 7 oder 10 der Bekanntmachung Rr . L.
111/11 . 16. K. R . A. meldepflichtig geworden sind.

Der von der Berteilungsstelle (Kriegsleder -Aktiengesellschaft)
für öte im § 1 bezeichneten Felle zu zahlende Preis darf den
tm § 3 festgesetzten Grundpreis abzüglich der im 8 5 voraeschrie-
benen Abzüge nicht übersteigen.

Der Höchstpreis bei Kalb- und Fresserfellen ist je nach Gewicht,
Schlachtart und Beschaffenheit, der Höchstpreis bei Schaf -, Lamm - u.
Zregenfellen je nach Schlachtart und Beschaffenheit verschieden.

. Gefängnis bis zu einem Jahre oder mit Geldstrafe bis zu zehn¬
tausend Mark wird, sofern nicht nach den allgemeinen Strafgesetzen höhereStrafen verwirkt sind, bestraft:

1. wer die festgesetzten Höchstpreise überschreitet,
2. wer einen anderen zum Abschluß eines Vertrages auffordert, durch den

^gHochstpreise überschritten werden, oder sich zu einem solchen Ver-
3. wer einen Gegenstand, der von einer Aufforderung (§ 2, 3 des Ges.

betreffend Höchstpreise, betroffen ist, beiseiteschafft, beschädigt oder zerstört.
4. wer der Aufforderung der zuständigen Behörde zum Verkauf von Ge-

genstanden, für die Höchstpreise festgesetzt sind, nicht nachkommt,
5. wer Vorräte an Gegenständen, für die Höchstpreise festgesetzt sind, dem

zuständigen Beamten gegenüber verheimlicht,
6' r.p 5 bc§ ^setzes , betreffend Höchstpreise, erlassenen

Ausfuhrungsbestimmungen zuwiderhandelt.
dn vorsätzlichen Zuwiderhandlungen gegen Nummer 1 und 2 ist die

«T* Doppelte des Betrages zu bemessen, um den
der Höchstpreis überschritten worden ist oder in den Fällen der Nummer 2
überschritten werden sollte; übersteigt der Mindestbetraa zehntausend Mark,
so ist auf ihn zu erkennen. Im Falle mildernder Umstande kann die Geld-
strafe bis auf die Halste des Mindestbetrages ermäßigt werden

In den Fällen der Nummer 1 und 2 kann neben der Strafe angeord¬
net werden daß die Verurteiluna auf Kosten des Schuldigen öffentlich bekannt¬
zumachen ist ; auch kann neben Gefängnisstrafe auf Vertust der bürgerlichenEhrenrechte erkannt werden. ^



Grundprv « und Abzüge müssen aus den an die Verteil,
ungsstelle ( Kriegsleder -Aktiengesellschaft) gelangenden Rechnungen
ersichtlich sein.

Anmerkung : ES ist dringend zu beachten, daß der Höchstpreis derjenige
Preis ist, den die Verteilungsstelle (Kriegsleder -Aktiengesellschast) höchstens
bezahlen darf. Bei den gemäß der Bekanntmachung Nr . l.. 111/11 . 16. K R.
A. erlaubten Veräußerungsgeschäften über Felle müssen deshalb die im § 3
festgesetzten Grundpreise je nach der Lieferungsstufe entsprechend niedriger an¬
gesetzt werdest. Die im § 5 bestimmten Abzüge sind in allen Lieferungsstufen
voll zu rechnen.

b. Höchstpreis für nicht rechtzeitig geliefertes Gefälle.
Nicht rechtzeitig geliefertes Gefälle sind diejenigen Häute

und Felle , die gemäß Z 7 oder 10 der Bekanntmachung Nr . L.
111/11 . 16. K. R . A. meldepflichtig geworden sind und für die
eine Verlängerung der Beräußerungserlaubnis (auf Grund des 8 12
der genannten Bekanntmachung ) nicht gewährt worden ist.

Der von der Derteilungsstelle (Kriegsleder -Aktiengesellschaft)
für nicht rechtzeitig geliefertes Gefälle zu zahlende Preis darf 90
vom Hundert des unter Buchstabe a dieses Paragraphen festge¬
setzten Höchstpreises nicht übersteigen.

8 3.
Grundpreis.

Der Grundpreis darf höchstens betragen:
kg Grüngewicht
„ Trockengewicht
„ Grüngewicht
„ Trockengewicht

kg Grüngewicht

Kalbfelle , gesalzen 2,80 M . für 1
„ trocken . . 6,25 M . für 1

Fresserfelle, gesalzen . 2,20 M . für 1
„ trocken . 5,— M . für 1

Schaf - und Lammfelle , gesalzen,
von mindestens 0,75 kg Grüngewicht

vollwollige . 2,75 M . für 1
halblange . 2,40 M . für 1
kurzwollige 2,20 M . für 1 " "
Blößen u. Scheerlinge 2,— M . für 1 „ „

unter 0,75 kg Grüngewicht 2,— M . für 1 „
Schaf - und Lammfelle,
volltrocken höchst. 0 .30 kg wieg ., 4,50 M . für 1kg Trockengew.

„ mindest . 0,30 kg , 0,39 , „ 4 .80 M . für 1 ,/
„ . 0,40 „

vollwollige . . 5,00 M . für 1 kg Trockengewicht
halblange . 5,25 M . für 1 „
kurzwollige . 5,25 M . für 1 „
Blößen und Scheerlinge 4,80 M . für 1 „

Ziegenfelle , einschließlich Bock-, Heberlings -, Kitz- und Zickelfelle,
volltrocken höchstens 0.20 ktr wieo.. 2 .50 für ein ^ ell.

„ rnind. 0,21 kg. // 0,30 3,00
0,31 „ ff 0,50 . • 3,75
0,51 „ rr 0,70 „ 5,00
0,71 tr 0,85 „ 6,50
0,86 „ rr 1,10 7,50
1,11 „ y 1,30 „ 8,50
1,31 „ u 1,50 „ 9,50
1,51 „ und darüber 10,00

§ 4.
Pc Ich affen heit des Gefälle«.

Der volle Grundpreis (§ 3) gilt nur für das Gefälle , das
den nachstehenden Bedingungen entspricht:

a) Kalbfelle müssen fleischfrei, ohne Kopf (die ganze Kopfhaut
unmittelbar hinter den Ohren abgeschnitten), ohne Schweif¬
bein und kurzfüßig abgeschlachtet werden . Schaf -, Lamm-
und Ziegenfelle müssen fleischfrei, mit Kopf, ohne Horn , ohne
Knochen, ohne Bein , mit Schweif abgeschlachtet werden.

b) Das Gefälle muß richtig gesalzen oder vollkommen ge¬
trocknet sein.

o) Bei gesalzenen Kalb -, Schaf - und Lammfellen muß das
durch Wiegen ermittelte Gewicht in unoerlöschlicher Schrift
(z. B . auf einer an dem Fell befestigten Blechmarke oder
Holzmarke, durch Stempelaufdruck oder geeigneten Tinten¬
stift) vermerkt sein.

8 5.
Abzüge vom Grundpreise.

Der Höchstpreis ist um den Gesamtbetrag der nach den
folgenden Bestimmungen zu berechnenden Abzüge niedriger als
der Grundpreis:

1. Per Kalbfellen:
a) für gesalzene Kalbfelle , deren Gewicht nicht zweifelsfrei (8

4 c) festgestellt und erkennbar gemacht ist, um 10 Pfg . für
das Kilogramm,

b) für leichte Beschädigung (Fehler *) im Abfall ) ins¬
gesamt . . . , . . . 5 v. H.

für schwere Beschädigung (Fehler **) im Kern ) ins¬
gesamt . io „

für leichte und schwere Beschädigung zusammen 10 „
bei Fresserfellen:

außerdem für Engerlinge (bis fünf offene) . . . 20
bei Bauern - und Abdeckerfellen außerdem . . . 20'

rr ft

tt tr

*) BiS zu zwei tiefen Schnitten oder Kerben mit Löcher» , Faulstelle.
** verschlacktet, bi« zu zwei tiefen Schnitten oder Kerbe» oder Löchern,

Geschwür, Faulstelle.

Schußfelle (Felle mit mehr als zwei Fehlern im Kern
oder mehr als fünf offenen Engerlingen ) . . 30 v. S.

Brackfelle (Felle , die Haar lassen, die matte Stellen
haben, grindig oder löcherig sind) . . . 50 „ , j

c) bei abweichender Schlachtart vermindern sich die Grundpreisr
um folgende Sätze:

mit Kopf . 15 v. H
langfüßig . . 5 , „
langfüßig mit Klauen . . . . 10 „ „-
mit Schweifbein . . . . . 2

2 Fei gesalzenen Schaf - und Lammfellen von mindesten«
Y.7S kg Grüngewicht oder - 0,4 kg Teockengemicht:
a) für gesalzenes Gefälle , dessen Gewicht nicht zweifelsfrei (§

4 c) festgestellt und erkennbar gemacht ist, um 10 Pfg . fü,
das Kilogramm,

b) für leichte Beschädigung (Fehler im Abfall) um 25 Pfg . fü,
das Fell , für schwere Beschädigung (Fehler im Kern ) un
50 Pfg . für das Fell , Bauern -, Abdecker- und Sterblings-
felle um 30 Pfg . das Kilogramm Grüngewicht oder um "75
Pfg . das Kilogramm Trockengewicht, für Schußfelle (Fell,
mit mehr als zwei Fehlern ) um ein Drittel;

c) bei abweichender Schlachtart vermindern sich die Grund¬
preise um folgende Sätze:

mit Bein . 5 v. H,
mit Horn . 5 v. H,
mit Knochen. 5 vHt

3 . Sei Zirgenfelle » (auch Dock - « nd Heberlirrg «-. Kib
und Zickelfellen:

a ) für leichte Beschädigung (bis zwei Kerben oder Löcher in
Abfall , zerfressene Stellen am Rand . . 10 v. H

für schwere Beschädigung (verschlachtet, bis zwei
Kerben oder Pocken oder Löcher oder zerfres¬
sene Stellen im Kern . . . . 15 v. H

für Schußfelle (Felle , die grindig oder stark krätzig
sind, die mehr als zwei Pocken oder mehr als
zwei Löcher haben od. stark verschlachtet sind) um ein Drittel

für Schaumziegen . zwei „
b) bei abweichender Schlachtart vermindern sich die Grund

preise um folgende Sätze:
mit Bein . 5 v . H.
mit Horn . 5 v . H.
mit Knochen . 5 v. H.8 6.

Zahlnngsbedingnngen.
Die Höchstpreise schließen die Kosten der Salzung und ein

monatiger Lagerung , ferner die Kosten der Beförderung bis zun>
nächsten Güterbahnhof oder bis zur nächsten Anlegestelle des
Schiffes oder Kahnes und die Kosten der Verladung ein u«!
gelten für Barzahlung.

Wird der Kaufpreis gestundet, so dürfen bis zu 2 v. Hunder
Jahreszinsen über Reichsbankdiskont hinzugeschlagen werden.

„ § 7.
Zurückhalten von Vorräten.

Bei Zurückhalten von Vorräten ist Enteignung zu den ge¬
mäß § 2 a (Anmerkung ) für die betreffende Lieferungsstufe in
Betracht kommenden Preisen , höchstens jedoch zu den unter § 2l
für nicht rechtzeitg geliefertes Gefälle festgesetzten Höchstpreisen,
zu gewärtigen.

8 8.
Ausnahmen.

Anträge auf Bewilligung von Ausnahmen sind an die
Meldestelle der Kriegs -Rohstoff-Abteilung für Leder und Leder-
rohstoffe, Berlin W . 9, Budapester Straße 11/12 , zu richten.

~ 8 9 -Inkrafttreten.
Diese Bekanntmachung tritt mit dem 20. Dezember 1916 in

Kraft . Gleichzeitig erlöschen die Bestimmungen der Bekanntma¬
chung Nr . Cü . II. 700/7 . 16, K. R . A. insoweit, als sie sich auj
Kalbfelle (auch Fresserfelle ) beziehen ; im übrigen bleiben sie i«
Kraft.

Frankfurt a. M.. den 20. Dezember 1916.
Stellvertretende » Generalkommando. 18. Armeekorps

An dre Ortspolizeikehörden de» Kreife«.
Bezüglich Regelung der Fleischversorgung ist es erforderlich,

bei Fleisch-Selbstversorgern , die ihren Wohnort wechseln, auf den
Abmeldebescheinigungen zu vermerken, daß es sich bei den betref¬
fenden Personen um Fleischselbstversorger handelt und wie lange
sie mit ihren Vorräten reichen müssen. Ich ersuche entsprechend
zu verfahren.

Mesterdnrg, den 15. Dezember 1916.
_ Der Vorsitzende des « reisan sfcknires.

Bekanntmachung.
Die Büros des Landratsamts , in der Kreis»«--

chutz- und Steuerverwaltung find für das Publik»,»»
von 8 Uhr vormittags bis 12  Uhr mittags geöffnet
Nachmittags sind die Büros für das Publikum gi-
schlossen. Ich ersuche um ortsübliche Bekanntmachung.

Mesterdnrg. den8. Dezember 1916. Der La,«brat
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